
 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Energetisches Heilen ist wahrscheinlich das älteste bekannte Verfahren zur 

Linderung von Schmerzen und der Behandlung von Krankheiten. Selbst 

Paracelsus (1493-1541), einer der Mitbegründer der modernen Medizin, 

hat mit Energie geheilt. Je nach Kulturkreis wird diese heilende Energie 

Chi, Od, Prana, universelle Kraft, kosmisches Fluidum oder Lebensenergie 

genannt. Von erfahrenen Heilern kann sie konzentriert und geleitet 

werden.  

 

Energetische Behandlungen ersetzen keine ärztlichen Diagnosen und 
Therapien, sondern werden ergänzend eingesetzt. Folgende Verfahren 

kommen dabei zur Anwendung: 
 

 Sondierung von mentalen Blockaden im Gespräch 

 Energetische Reinigung von Körper und Seele 
 Harmonisierung des sog. feinstofflichen menschlichen Energiesystems 

 
 Unmittelbare Energieübertragung zur Aktivierung der 

Selbstheilungskräfte. Meistens werden die Hände dabei direkt 
aufgelegt.  

 Energieübertragung zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte kann auch  
als Fernbehandlung getätigt werden. 

 
 Wie bei der Akupunktur und Homöopathie kann es nach einer 

energetischen Behandlung zu den sogenannten „überschießenden“ 
Reaktionen kommen, die als unangenehm und nicht erwünscht 

angesehen werden. Folgende Reaktionen sind bekannt: 
 

 

 Eine vorübergehende Symptomverschlimmerung, also 
Leidensverstärkung nach der Behandlung, die selten länger als 3 Tage 

anhält. Im Anschluss tritt meistens eine deutliche Besserung ein.   
 Tiefenentspannung, begleitet von Müdigkeitsgefühlen, die über 

mehrere Stunden eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit 
bedeuten können. 

 Vorübergehende aufsteigende Hitze, seltener Empfindungen von Kälte 
 

 
 



 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

Weitere Komplikationen und unerwünschte Folgen des energetischen 

Heilens sind nicht bekannt. Dauerhafte negative Wirkungen, die über eine 

temporäre Symptomverschlimmerung hinausgehen, wurden nicht 

beobachtet. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass 

Behandlungen ohne erkennbare Wirkung bleiben können. 

 

Aus rechtlichen Gründen muss darauf hingewiesen werden, dass mit 

anerkannten Prüfverfahren eine Wirksamkeit des energetischen Heilens 

nicht nachgewiesen wurde (allerdings zeigen feinste physikalische 

Messungen, dass an heilenden Händen eine erhöhte Spannung messbar 

ist).  

 

Die Behandlung mit Energie wird daher aus rechtlicher Sicht als religiöse 

Praktik betrachtet, als Versuch, die Seele von Kranken zu berühren, um 

auf diese Weise auch körperliche Heilung zu ermöglichen. Für den 

Gesetzgeber im günstigsten Fall ein Akt der Selbst- oder Spontanheilung. 

 

Kranken Menschen mangelt es an Lebensenergie. Durch energetisches 

Heilen wird die Lebensenergie wieder in Fluss gebracht. Eine ganzheitliche  

Methode, die der heilsamen Harmonisierung von Körper, Geist und Seele 

dient. 

 

Ich erkläre hiermit, umfassend und verständlich gemäß obigem Text über 

energetisches Heilen aufgeklärt worden zu sein.   

  
 

Gereuth,       ..................................... 
        Unterschrift Klient 

  


